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2.3.13 § 26 Zonen des öffentlichen Interesses
1 Die Zonen des öffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie können Frei- und
Grünflächen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche überwiegend öffentlich-rechtlichen
Körperschaften dienen.
2 In den Zonen des öffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zulässig, wenn sie dauernd
öffentlichen Interessen dienen, dieser Zweck dinglich gesichert ist und auf den Heimschlag nach
§55 verzichtet wird.
3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten
Interessen einzelfallweise fest.

Materialien
Absatz 3 (neu: 1. Januar 2019)

Mit der innerkantonalen Vereinheitlichung des Baurechts sollen die kommunalen Bauordnungen
entschlackt werden. Sämtliche Bauordnungen der zugerischen Gemeinden bestimmen, dass der
Gemeinderat in den Zonen des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen die Bauvorschriften unter
Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Interessen einzelfallweise festlegt.
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